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einem deutschen A ngriff auf die Tschekoslowakei Deutschland an der Rhein
linie angreifen werde.

Ich fragte ihn ganz direkt, ob er bereit wäre, die Regierung der «Union 
nationale» zu übernehmen. Er bejahte dies glatt und erklärte nur, die Bedin
gung zu stellen, dass auch die Kommunisten eingeschlossen würden. D afür 
würde er rechts über Louis Marin hinausgehen und selbst vor der Beteiligung 
der Royalisten nicht zurückschrecken.

Seine Absichten betreffend Regierungsbildung erklären vielleicht das auf die 
Kommunisten gesungene Loblied.

Den Kommentar zu diesen Darlegungen und namentlich auch zu der Persön
lichkeit des Herrn Herriot muss ich Ihnen, Herr Bundesrat, überlassen.
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Le Chef de la Division des Af f  aires étrangères 
du Département politique, P. Bonna, 

au Chef du Département militaire, R. Minger

L  OR Bern, 4. April 1938

Wir beehren uns, Ihnen in der Beilage eine N o tiz1 über eine Besprechung 
mit dem deutschen Gesandten betreffend militärische Massnahmen in Liech
tenstein zur gefälligen Kenntnisnahme zu übersenden.

Wir vermuten, dass Herr Regierungschef H oop, der ja  vor 14 Tagen in Berlin 
mit Regierungskreisen Rücksprache genommen hat, etwas von den Bespre
chungen habe verlauten lassen, die am 16. M ärz2 stattgefunden haben. Das 
Echo aus Berlin zeigt, dass in dieser Sache mit grosser Vorsicht vorgegangen 
werden muss.
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N O T I Z 3

Bern, 4. April 1938

Minister Köcher teilte mir rein persönlich anlässlich eines Besuches auf dem Departement mit, 
dass er von Berlin eine Mitteilung erhalten habe, wonach schweizerischerseits beabsichtigt sei, in 
Liechtenstein militärische Vorkehren zu treffen und Befestigungen zu errichten.

1. Reproduite en annexe.
2. Cf. N° 241, annexe.
3. Rédigée par H. Frôlicher; en tête du document, G. Motta a noté: Kenntnis genommen, 
5.4.38, Motta.
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Ich antwortete, dass von schweizerischer Seite keine militärischen M assnahmen, insbesondere 
auch nicht während der Tage der «Wiedervereinigung», getroffen wurden. Immerhin hätte sich die 
Frage gestellt, ob die schweizerischen Grenzorgane militärisch geschützt werden sollen. Man habe 
aber auf solche militärische Massnahmen verzichtet in der Meinung, dass es richtig sei, sich vor
gängig mit den in Betracht kommenden Garanten der schweizerischen Neutralität zu verständigen.

Köcher nahm von dieser Antwort Kenntnis, bemerkte jedoch, dass in Berlin Widerspruch zu 
erwarten sei, wenn die Frage der Errichtung von Befestigungen aufgeworfen würde.
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L \Association de la Presse suisse1 au Conseil fédéral2

C opie3
L t Lausanne und Bern, 6. April 1938

Der Zentralvorstand des Vereins der Schweizer Presse hat am 26. März 1938, 
auf Grund eingehender Besprechung der seit dem 11. März 1938 eingetretenen 
pressepolitischen Lage, folgende Beschlüsse gefasst:

I. In Übereinstimmung mit den Präsidenten des Schweiz. Zeitungsverleger
vereins und der konsultativen Pressekommission wird die Eingabe für einen 
neuen Presseartikel der Bundesverfassung frühestens Ende April 1938 dem 
Bundesrat eingereicht.

II. Der Zentralvorstand des Vereins der Schweizer Presse bekundet neuer
dings seinen festen Willen, der schweizerischen Presse die Freiheit zu wahren, 
die durch die Bundesverfassung gewährleistet ist und die allein es der schweize
rischen Presse ermöglicht, die ihr im Dienste des Schweizervolkes obliegenden 
Aufgaben zu lösen.

Diese Aufgabe erblickt der Zentralvorstand namentlich in der wahrheitsge- 
mässen Berichterstattung und sachlichen Stellungnahme über die politischen 
Ereignisse des In- und Auslandes im Rahmen der lebenswichtigen nationalen 
schweizerischen Interessen.

III. Im Einzelnen beschliesst der Zentralvorstand:
1. Die durch den Bundesratsbeschluss vom 15. Mai 1934 eingesetzte Konsul

tative Pressekommission erhält neuerdings die volle Unterstützung des Zentral
vorstandes in ihrem Bestreben, die internationale Stellung und die auswärtigen 
Beziehungen des Landes vor einem Missbrauche der Pressefreiheit zu schützen.

2. Die durch den Vorstand des Schweiz. Zeitungsverlegervereins durch 
Beschluss vom 11. März 1938 in die Wege geleiteten Bemühungen um den

1. La lettre est signée: Der Präsident: Jean Rubattel; Der Geschäftsführer: W. Bickel.
2. La lettre est adressée au Président de la Confédération à l ’intention du Conseil fédéral.
3. Il s ’agit d ’une copie au sens de Abschrift sur laquelle a été rajouté: Zur Kenntnisnahme an 
die Justizabteilung und an die Bundesanwaltschaft. Bern, den 8. April 1938. Eidg. Justiz- und 
Polizeidepartement, sig. Baumann.
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